
  

Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl Nr. 2/2017 vom 26.04.2017 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
  
 1       Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-

dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-

kungsverbot gem. § 31 GO 
 

 2       Einführung und Verpflichtung des Ratsherrn Andreas Spren-
ger durch den Bürgermeister 
 

 3  Einwohnerfragestunde 
 

 4 638 Fusion der Sparkassen Werl und Soest 
 

 5 629 Medienentwicklungsplan 2017 bis 2022 

 
 6 

 
 

637 Ergänzung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Werl 

GmbH um Telekommunikationsaktivitäten 

 7 
 
 

647 Festsetzung Verkaufsoffener Sonntage in Werl im Jahr 2017 
und Erlass einer neuen Ordnungsbehördlichen Verordnung 

 8 653 Walburgisschule und Sporthalle  
hier: Ermittlung genauer Baukosten für die beiden Alternati-

ven „Sanierung“ oder „Neubau“ im Rahmen der Entschei-
dungsfindung für die geplante Schulbaumaßnahme 

   

 9 634 Antrag der CDU-Fraktion: 
Begrenzung der Grundschuleingangsklassen auf 25 Schü-

ler/innen 
 

 10 635 Antrag der CDU-Fraktion: 

Umbesetzung von Gremien 
 

 11 645 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 
Umbesetzung von Gremien 

   

 12 644 Antrag der WP!-Fraktion: 
Verbesserung der Vereinsförderrichtlinien für Vereine mit ei-

genen Anlagen 
 

 13 649 Antrag der WP!-Fraktion: 

Ausbaubeiträge Kunibertstraße 
 

14 651 Anträge der WP!-Fraktion: 
Umbesetzung von Gremien  
 

 



  

15 652 Antrag der SPD-Fraktion: 

Kurzfristige Ausweisung von neuen Gewerbeflächen und von 
Bauland 

 
16 655 Antrag der WP!-Fraktion: 

Sicherheitsdienst und entsprechendes Sicherheitskonzept für 
das Werler Schwimmbad 
 

 17  
  

640 
 
641 

Mitteilungen 
 

Ermächtigungsübertragungen 2016 
 
Bericht über die nicht durchgeführten Beschlüsse der öffent-

lichen Sitzungen des 2. Halbjahres 2016 
 

 18   Anfragen 









Entwurf: Stand 07.03.2017 
 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 

 

Zwischen  

 

 

dem Sparkassenzweckverband der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, 

Möhnesee und Welver 

- nachstehend Zweckverband der Sparkasse Soest genannt - und 

 

 

dem Sparkassenzweckverband der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense 

- nachstehend Zweckverband der Sparkasse Werl genannt –  

 

wird aus Anlass der Vereinigung der Sparkasse Soest und der Sparkasse Werl gem.  

§ 27 Abs. 3 SpkG NW folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen: 

 

Die Funktionsbezeichnungen dieses Vertrages umfassen sowohl die weibliche als auch die männliche Form. 

 

 

§ 1 

Eingliederung des Zweckverbandes, Trägerschaft 
 

(1) Der Zweckverband der Sparkasse Werl überführt mit Wirkung vom 01.01.2018 seinen voll-

ständigen Aufgaben- und Mitgliederbestand unmittelbar in den Zweckverband der Sparkasse 

Soest (Eingliederung gemäß § 22a Abs. 1 GkG). 

 

(2) Der Zweckverband der Sparkasse Soest wird mit Wirkung vom 01.01.2018 Träger der vereinig-

ten Sparkassen. Er trägt dann den Namen „Zweckverband der Sparkasse SoestWerl - Sparkas-

senzweckverband der Städte Soest und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, Ense,  

Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede (Ruhr)“, nachstehend „Sparkassenzweckverband“ 

genannt. Er kann im Geschäftsverkehr die Kurzbezeichnung „Zweckverband der Sparkasse  

SoestWerl“ führen. 

 

(3) Im Rahmen der Eingliederung wird die Trägerschaft für die Sparkasse Werl auf den Sparkas-

senzweckverband überführt. Der Zweckverband der Sparkasse Werl gilt mit dem Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens seiner Eingliederung als aufgelöst (§ 22a Abs. 3 GkG).  



 - 2 - 

(4) Die Vertragspartner vereinbaren, die Satzung des Zweckverbandes der Sparkasse Soest vom 

18.11.2002, gemäß Anlage 1 und die Satzung der Sparkasse Soest vom 01.06.2009 gemäß An-

lage 2 neu zu fassen. 

 

 

§ 2  

Vereinigung der Sparkassen 
  

(1) Die Sparkasse Soest und die Sparkasse Werl werden mit Wirkung vom 01.01.2018 (anstalts-

rechtlicher Vereinigungsstichtag) vereinigt.  

 

(2) Die Vereinigung erfolgt gemäß § 27 Abs. 1 SpkG in der Weise, dass mit Wirkung vom 

01.01.2018 (vermögensrechtlicher Verschmelzungsstichtag gem. § 27 Abs. 3 Satz 3 SpkG) das 

Vermögen der Sparkasse Werl im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Sparkasse Soest 

(aufnehmende Sparkasse) übergeht.  

 

(3) Der Vermögensübertragung wird der Jahresabschluss der Sparkasse Werl zum 31.12.2017 

zugrunde gelegt (§ 27 Abs. 3 Satz 4 SpkG).  

 
 

§ 3 

Name und Sitz der vereinigten Sparkasse 

 

(1) Die vereinigte Sparkasse trägt den Namen  

 

"Sparkasse SoestWerl". 

 

(2) Sie hat ihren Sitz und die Hauptstelle in Soest. In Werl wird eine Hauptniederlassung betrie-

ben. 

 
 

§ 4 

Zweckverbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht bis zum Ende der laufenden Kommunalwahlperiode aus 

41 Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmitglieder  

 

- Stadt Soest   13 Vertreter 

- Stadt Werl   7 Vertreter 
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- Gemeinde Bad Sassendorf 4 Vertreter 

- Gemeinde Ense   2 Vertreter 

- Gemeinde Lippetal  4 Vertreter 

- Gemeinde Möhnesee  4 Vertreter 

- Gemeinde Welver  4 Vertreter 

- Gemeinde Wickede (Ruhr) 3 Vertreter 

 

Es besteht Einvernehmen, dass aus Gründen der Unternehmenskontinuität die von den Ver-

tretungen der Zweckverbandsmitglieder der bisherigen Sparkasse Werl gewählten Mitglieder 

und deren Stellvertreter wieder gewählt werden sollen. Die Mitglieder und Stellvertreter der 

bisherigen Sparkasse Soest bleiben weiterhin im Amt. 

 

(2) Die Verbandsversammlung besteht in den ab 2020 beginnenden Kommunalwahlperioden aus 

33 Vertretern. Davon entsenden: 

- die Stadt Soest    10 Vertreter  

- die Stadt Werl    7 Vertreter  

- die Gemeinde Bad Sassendorf   3 Vertreter  

- die Gemeinde Ense   2 Vertreter. 

- die Gemeinde Lippetal   3 Vertreter 

- die Gemeinde Möhnesee  3 Vertreter 

- die Gemeinde Welver    3 Vertreter  

- die Gemeinde Wickede (Ruhr)  2 Vertreter  

  

(3) Zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung ist bis zum Ende der laufenden Kommunal-

wahlperiode ein Vertreter der Stadt Werl zu wählen. Ab der folgenden Wahlperiode ist im 

Wechsel zwischen den Verbandsmitgliedern Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Soest, 

Welver, Werl und Wickede (Ruhr) für jeweils eine Wahlperiode in der vorstehenden Reihenfol-

ge der Vorsitzende zu wählen, beginnend mit der Gemeinde Welver. Zum stellvertretenden 

Vorsitzenden ist vom 01.01.2018 bis zum Ende der laufenden Wahlperiode ein Vertreter der 

Gemeinde Möhnesee zu wählen. Ab der folgenden Wahlperiode ist der stellvertretende Vorsit-

zende in entsprechender Weise wie der Vorsitzende zu wählen, beginnend mit einem Vertre-

ter der Stadt Soest. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher oder dessen Stellvertreter (sofern sie nicht Mitglied der Verbandsver-

sammlung sind) und die Mitglieder des Sparkassenvorstandes nehmen an den Sitzungen der 

Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil. 
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§ 5 

Verbandsvorsteher 

 

(1) Zum Verbandsvorsteher ist bis zum Ende der Kommunalwahlperiode der Hauptverwaltungs-

beamte der Gemeinde Bad Sassendorf zu wählen. Ab der folgenden Wahlperiode ist im Wech-

sel zwischen den Verbandsmitgliedern Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Soest, 

Welver, Werl und Wickede (Ruhr), für jeweils eine Wahlperiode in der vorstehenden Reihen-

folge der Verbandsvorsteher aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten zu wählen, begin-

nend mit der Gemeinde Ense. Zum stellvertretenden Verbandsvorsteher ist bis zum Ende der 

laufenden Wahlperiode der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Möhnesee zu wählen. Ab 

der folgenden Wahlperiode ist der stellvertretende Vorsitzende in entsprechender Weise wie 

der Vorsitzende zu wählen, beginnend mit dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Soest. 

 

(2) Verbandsvorsteher und Vorsitzender der Verbandsversammlung dürfen nicht der derselben 

Stadt/Gemeinde angehören. 

 

 

§ 6 

Verwaltungsrat 

 

(1) Der Verwaltungsrat der vereinigten Sparkasse besteht - vorbehaltlich einer vom Finanzminis-

terium gem. § 28 Abs. 1 SpkG zu erteilenden Ausnahmegenehmigung - während der laufenden 

Kommunalwahlperiode aus 31 Mitgliedern, und zwar dem Vorsitzenden, 22 weiteren sach-

kundigen Mitgliedern und 8 Dienstkräften der Sparkasse sowie einer entsprechenden Anzahl 

von Stellvertretern. 

 

Von den sachkundigen Mitgliedern (einschließlich Vorsitzendem) sowie Stellvertretern  

stellen:  

- die Stadt Soest    6 Vertreter  

- die Stadt Werl    7 Vertreter  

- die Gemeinde Bad Sassendorf   2 Vertreter  

- die Gemeinde Ense   2 Vertreter 

- die Gemeinde Lippetal   2 Vertreter 

- die Gemeinde Möhnesee  1 Vertreter 

- die Gemeinde Welver    1 Vertreter 

- die Gemeinde Wickede (Ruhr)  2 Vertreter.  
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Es besteht Einvernehmen, dass aus Gründen der Unternehmenskontinuität die von den Ver-

tretungen der Träger gewählten Verwaltungsratsmitglieder und Stellvertreter der bisherigen 

Sparkassen wieder gewählt werden sollen. 

 

(2) In der nachfolgenden Kommunalwahlperiode (bis 2025) besteht der Verwaltungsrat - vorbe-

haltlich einer vom Finanzministerium gem. § 28 Abs. 1 SpkG zu erteilenden Ausnahmegeneh-

migung - aus 21 Mitgliedern, und zwar dem Vorsitzenden, 13 weiteren sachkundigen Mitglie-

dern und 7 Dienstkräften der Sparkasse, sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertre-

tern. 

 

Von den sachkundigen Mitgliedern (einschließlich Vorsitzendem) sowie Stellvertretern stel-

len: 

 

- die Stadt Soest    5 Vertreter  

- die Stadt Werl    2 Vertreter 

- die Gemeinde Ense   1 Vertreter 

- die Gemeinde Bad Sassendorf   1 Vertreter  

- die Gemeinde Lippetal   2 Vertreter 

- die Gemeinde Möhnesee  1 Vertreter 

- die Gemeinde Welver    1 Vertreter  

- die Gemeinde Wickede (Ruhr)  1 Vertreter.  

  

Die 7 Dienstkräfte und deren Stellvertreter sind aus dem Vorschlag der Personalver-

sammlung zu wählen. 

 
(3) Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ist im Sinne der Kontinuität der Vorsitzende der bis-

herigen Sparkasse Soest zu wählen. Zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden ist ein Vertreter 

der Stadt Werl zu wählen. Zum 2. Stellvertreter des Vorsitzenden ist bis zum Ende der laufen-

den Kommunalwahlperiode ein Vertreter der Gemeinde Welver zu wählen. Ab der nachfolgen-

den Wahlperiode ist der 2. Stellvertreter für jeweils eine Wahlperiode im Wechsel zwischen 

den Verbandsmitgliedern Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede 

(Ruhr) in der vorstehenden Reihenfolge zu wählen, beginnend mit der Gemeinde Wickede 

(Ruhr). 

 

(4) Zum Beanstandungsbeamten gem. §§ 11,17 SpkG ist bis zum Ende der laufenden Kommunal-

wahlperiode der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Soest zu wählen. Ab der nachfolgenden 

Kommunalwahlperiode wird der Beanstandungsbeamte im Wechsel zwischen der Stadt Soest 

und der Stadt Werl gestellt, beginnend mit der Stadt Werl. Sein Stellvertreter wird bis 2020 
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von der Gemeinde Möhnesee gestellt. Ab der folgenden Wahlperiode ist der Stellvertreter für 

jeweils eine Periode im Wechsel zwischen den Verbandsmitgliedern Bad Sassendorf, Ense, 

Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede (Ruhr) in der vorstehenden Reihenfolge zu wählen, 

beginnend mit der Gemeinde Welver.  

 

(5) Die Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, die weder vorsitzendes Mitglied noch 

Mitglied des Verwaltungsrates sind und auch nicht nach § 11 Abs. 3 SpkG NRW an den Sitzun-

gen des Verwaltungsrates teilnehmen, nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. 

 

 

§ 7  

Ausschüsse des Verwaltungsrates 

 

(1) Die Besetzung des Risikoausschusses wird in einer vom Verwaltungsrat zu erlassenden Ge-

schäftsordnung geregelt. Der Risikoausschuss der vereinigten Sparkasse soll während der 

laufenden Kommunalwahlperiode aus 12 Mitgliedern bestehen, die vom Verwaltungsrat aus 

seiner Mitte gewählt werden. Ein Mitglied und sein Stellvertreter sollen Vertreter der Dienst-

kräfte im Verwaltungsrat sein.  

 

Von den 11 Mitgliedern (einschließlich Vorsitzendem, aber ohne die Dienstkraft) sowie Stell-

vertretern sollen stellen:  

 

 - die Stadt Soest    2 Vertreter  

- die Stadt Werl    3 Vertreter  

- die Gemeinde Bad Sassendorf   1 Vertreter  

- die Gemeinde Ense   1 Vertreter 

- die Gemeinde Lippetal   1 Vertreter 

- die Gemeinde Möhnesee  1 Vertreter 

- die Gemeinde Welver    1 Vertreter 

- die Gemeinde Wickede (Ruhr)  1 Vertreter. 

 

Es besteht Einvernehmen, dass aus Gründen der Unternehmenskontinuität die vom Verwal-

tungsrat gewählten Risikoausschussmitglieder der bisherigen Sparkassen wieder gewählt 

werden sollen. 

 

(2) Ab der nachfolgenden Kommunalwahlperiode (ab 2020) soll der Risikoausschuss aus 10 Mit-

gliedern, und zwar dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, 8 weiteren Mitgliedern und 1 
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Dienstkraft der Sparkasse sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern bestehen. 

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter aus der jeweiligen Kommune bzw. dem Kreis der 

Dienstkräfte zu wählen. 

 

(3) Zum Vorsitzenden des Risikoausschusses soll vom 01.01.2018 bis zum Ende der laufenden 

Kommunalwahlperiode im Sinne der Kontinuität der jetzige Vorsitzende des Risikoausschus-

ses aus der Stadt Soest gewählt werden. Ab der folgenden Wahlperiode soll der Vorsitzende 

aus dem Kreis der Verwaltungsratsmitglieder der Kommunen Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, 

Möhnesee, Soest, Welver, Werl und Wickede (Ruhr) in der vorstehenden Reihenfolge gewählt 

werden, beginnend mit der Gemeinde Welver. Als stellvertretender Vorsitzender soll im Sinne 

der Kontinuität für die laufende Wahlperiode der jetzige stellvertretende Vorsitzende aus der 

Gemeinde Bad Sassendorf gewählt werden. Ab der nachfolgenden Wahlperiode soll der stell-

vertretende Vorsitzende abwechselnd aus dem Kreis der Verwaltungsratsmitglieder der Städ-

te Soest und Werl gewählt werden, beginnend mit der Stadt Werl. 

 

(4) Die Besetzung des Bilanzprüfungsausschusses wird in einer vom Verwaltungsrat zu erlassen-

den Geschäftsordnung geregelt. Der Bilanzprüfungsausschuss der vereinigten Sparkasse soll 

während der laufenden Kommunalwahlperiode aus 18 Mitgliedern bestehen, die vom Verwal-

tungsrat aus seiner Mitte gewählt werden. Vier Mitglieder und deren Stellvertreter sollen Ver-

treter der Dienstkräfte im Verwaltungsrat sein. 

  

Von den 14 Mitgliedern (einschließlich Vorsitzendem, aber ohne die Dienstkräfte) sowie Stell-

vertretern sollen stellen:  

 

- der Stadt Soest    4 Vertreter  

- die Stadt Werl    4 Vertreter 

- die Gemeinde Bad Sassendorf   1 Vertreter  

- die Gemeinde Ense   1 Vertreter 

- die Gemeinde Lippetal   1 Vertreter 

- die Gemeinde Möhnesee  1 Vertreter 

- die Gemeinde Welver    1 Vertreter 

- die Gemeinde Wickede (Ruhr)  1 Vertreter.  

 

Es besteht Einvernehmen, dass aus Gründen der Unternehmenskontinuität die vom Verwal-

tungsrat gewählten Bilanzprüfungsprüfungsausschussmitglieder der bisherigen Sparkassen 

wieder gewählt werden sollen. 
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(5) Ab den nachfolgenden Kommunalwahlperioden (ab 2020) soll der Bilanzprüfungsausschuss 

aus 12 Mitgliedern, und zwar dem Vorsitzenden, 9 weiteren Mitgliedern und 2 Dienstkräften 

der Sparkasse sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern bestehen. Die Stellver-

treter der Dienstkräfte sind aus dem Kreis der Dienstkräfte zu wählen. 

 

Von den weiteren Mitgliedern (einschließlich Vorsitzendem, aber ohne die Dienstkräfte) so-

wie Stellvertretern sollen stellen:  

 

- der Stadt Soest    3 Vertreter, davon 1 Sitz für den Vorsitzenden des  

Verwaltungsrates 

- die Stadt Werl    2 Vertreter    

- die Gemeinde Bad Sassendorf   1 Vertreter  

- die Gemeinde Lippetal   1 Vertreter 

- die Gemeinde Möhnesee  1 Vertreter 

- die Gemeinde Welver    1 Vertreter  

 

Das 10. Mitglied und sein Stellvertreter sollen im regelmäßigen Wechsel für jeweils eine 

Wahlperiode von den Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense gestellt werden, beginnend mit 

der Gemeinde Wickede (Ruhr).  

 

(6) Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses ist vom 01.01.2018 bis zum Ende der laufenden 

Kommunalwahlperiode im Sinne der Kontinuität der jetzige Vorsitzende des Verwaltungsrates 

der bisherigen Sparkasse Soest. Ab der folgenden Wahlperiode soll der Vorsitzende aus dem 

Kreis der Verwaltungsratsmitglieder der Kommunen Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möh-

nesee, Soest, Welver, Werl und Wickede (Ruhr) in der vorstehenden Reihenfolge gewählt wer-

den, beginnend mit der Gemeinde Welver. Als stellvertretender Vorsitzender soll für die lau-

fende Wahlperiode im Sinne der Kontinuität das Verwaltungsratsmitglied aus der Gemeinde 

Möhnesee gewählt werden. Ab der nachfolgenden Wahlperiode soll der Vorsitzende des Ver-

waltungsrates immer der stellvertretende Vorsitzende des Bilanzprüfungsausschusses sein. 

 

(7) Dem Verwaltungsrat wird empfohlen, die Besetzung der Ausschüsse wie vorstehend be-

schrieben zu regeln. 
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§ 8 

Vorstand der Sparkasse 

 

(1) Der Vorstand der vereinigten Sparkasse besteht aus bis zu 3 ordentlichen Mitgliedern und 

bis zu 1 stellvertretenden Mitglied.  

 

(2) Dem Vorstand sollen angehören:  

 
- Vorsitzender:  Herr Michael Supe  

(bisher stellv. Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Soest) 

 

- Mitglied:   Herr Ulrich Kleinetigges. 

   (bisher Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Soest) 

 

- Mitglied:  Herr Klaus Eickenbusch 

(bisher Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Werl) 

 

§ 9 

Sicherung der Arbeitsplätze 

 

(1) Die Vertragsschließenden gehen davon aus, dass bis zum 31.12.2021 keine betriebsbe-

dingten Kündigungen ausgesprochen werden. Eine erforderliche Personalreduzierung er-

folgt im Rahmen der stattfindenden Fluktuation. 

 
 

§ 10 

Jahresüberschuss und Haftung 

 

(1) Der dem Sparkassenzweckverband von der vereinigten Sparkasse nach § 25 SpkG zuge-

führte Teil des Jahresüberschusses soll in folgendem Verhältnis aufgeteilt werden: 

 

a) Verteilung von Geschäftsjahr 2018 bis einschließlich Geschäftsjahr 2021: 

80% Zweckverband der Sparkasse Soest (alt) 

20% Zweckverband der Sparkasse Werl (alt) 

Verteilung innerhalb der Altsparkassen nach dem unter c) aufgeführten Modus. 
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b) Ab dem Geschäftsjahr 2022 wird der unter c) aufgeführte Modus als Verteilungs- bzw. 

Haftungsschlüssel über alle Verbandsmitglieder angewendet. 

 

c) Modus: 

 60% auf Basis der wohnsitzbezogenen Einlagen (ausgenommen Einlagen von 

Kreditinstituten, institutionellen Einlegern, dem Kreis Soest und Einlagen von 

Kunden mit Wohnsitz außerhalb des Trägergebietes) 

 40% auf Basis der Einwohnerzahlen 

 

(2) Für die Haftung der Mitglieder untereinander für die Verbindlichkeiten des Zweckverban-

des gilt das in Absatz 1 festgelegte Verhältnis.  

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diesem Vertrag haben die Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Soest am 

13.06.2017 und die Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Werl am 

29.05.2017 zugestimmt. 

Er tritt nach Unterzeichnung in Kraft. 

 

 

§ 12 

Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, sol-

che Bestimmungen durch eine gleichwertige wirksame Regelung zu ersetzen. 

 

 

Ort, Datum 

 

Ort, Datum 

Sparkassenzweckverband Soest  

 

Sparkassenzweckverband Werl 

Verbandsvorsteher Verbandsvorsteher 

  

Stv. Verbandsvorsteher/gewähltes Mitglied Stv. Verbandsvorsteher/gewähltes Mitglied 
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Anlagen: 

1. Satzung Sparkasse SoestWerl 

2. Satzung des Zweckverbandes der Sparkasse SoestWerl 

 



Entwurf Stand 07.03.2017 
 

 

 

Satzung der Sparkasse SoestWerl 

 

 

 

Satzung der Sparkasse SoestWerl vom xx.xx.xxxx (Datum der zukünftigen Bekanntmachungsan-

ordnung) auf der Grundlage des Sparkassengesetzes in der ab 29.11.2016 geltenden Fassung: 

 

 

§ 1 

Name und Sitz 

 

(1) Die Sparkasse SoestWerl mit dem Sitz in Soest ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nut-

zen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach 

kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Ge-

schäftsbetriebes. 

 

(2) Die Sparkasse ist Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe. 

 

(3) Die Sparkasse führt das dieser Satzung beigedruckte Dienstsiegel.  

 
 

 

 

 

§ 2 

Träger 

 

Träger der Sparkasse ist der Zweckverband der Sparkasse SoestWerl - Sparkassenzweckverband 

der Städte Soest und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Wel-

ver und Wickede (Ruhr). 

 

 

§ 3 

Organe 

 

Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. 

 

 

§ 4 

Verwaltungsrat 

 

(1) Der Verwaltungsrat besteht in der Zeit bis zum Ende der laufenden Kommunalwahlperiode 

aus 

a) dem vorsitzenden Mitglied 

b) 22 weiteren sachkundigen Mitgliedern und 

c) 8 Dienstkräften der Sparkasse 
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(2) Der Verwaltungsrat besteht in der ab 2020 beginnenden Kommunalwahlperiode aus 

a) dem vorsitzenden Mitglied 

b) 13 weiteren sachkundigen Mitgliedern und  

c) 7 Dienstkräften der Sparkasse 

 

(3) Der Verwaltungsrat besteht in den ab 2025 beginnenden Kommunalwahlperioden aus 

a) dem vorsitzenden Mitglied, 

b) 11 weiteren sachkundigen Mitgliedern und 

c) 6 Dienstkräften der Sparkasse. 

 

(4) Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Verbindlichkeiten sowie die 

Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter und sonstiger haftender Eigenmit-

tel bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. 

 

(5) An den Sitzungen des Verwaltungsrats nehmen alle Hauptverwaltungsbeamten der Zweck-

verbandsmitglieder beratend teil, die weder vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates 

noch Mitglied des Verwaltungsrates sind und auch nicht nach § 11 Abs. 3 SpkG NRW an den 

Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen. 

 

 

§ 5 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu 3 Mitgliedern. 

 

(2) Der Verwaltungsrat kann 1 stellvertretendes Mitglied des Vorstandes bestellen. 

 

 

§ 6 

Vertretung der Sparkasse 

 

(1) Die Sparkasse wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 

 

(2) Der Vorstand ist berechtigt, einzelnen Vorstandsmitgliedern oder anderen Beschäftigten 

der Sparkasse Vertretungsmacht für einzelne oder bestimmte Arten von Geschäften zu er-

teilen. Das gilt insbesondere für den Erwerb und die Veräußerung oder Belastung von 

Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten der Sparkasse sowie für Vollmachten an 

Dritte zur Wahrnehmung der Interessen der Sparkasse (z.B. in Rechtsstreitigkeiten, 

Zwangsversteigerungen). 

 

(3) Vorstandsmitglieder im Sinne dieser Regelung sind ordentliche und stellvertretende Vor-

standsmitglieder. 

 

 

§ 7 

Kredite und Beteiligungen 

 

Gebiet nach § 3 Abs. 1 a) SpkG ist das Gebiet des Trägers, das Gebiet des Kreises Soest und der 

angrenzenden Kreise sowie die kreisfreie Stadt Hamm. 



Entwurf Stand 07.03.2017 
 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten der Satzung 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung, jedoch frühestens am 01.01.2018 in 

Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.04.2009 außer Kraft. 
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Satzung 

 

des Zweckverbandes der Sparkasse SoestWerl 

 

Sparkassenzweckverband der Städte Soest und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, 

Ense, Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede (Ruhr) 

 

Satzung des Zweckverbandes der Sparkasse SoestWerl vom xx.xx.xxxx (Datum der zukünfti-

gen Bekanntmachungsanordnung). 

 

Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung umfassen sowohl die weibliche als auch die männliche Form. 

 

§ 1 

Mitglieder, Name, Sitz 

 

(1) Der Sparkassenzweckverband der Stadt Werl und der Gemeinden Ense und Wickede 

(Ruhr) überführt mit Wirkung vom 01.01.2018 seinen vollständigen Aufgaben- und Mit-

gliederbestand unmittelbar in den Sparkassenzweckverband der Stadt Soest und der 

Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver (Eingliederung gem. § 22a 

Abs. 1 GkG), im Nachfolgenden Verband genannt. 

 

(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten sich nach den Vorschriften des 

Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. 

Februar 2015 (GV. NRW. S. 204), des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Spar-

kassengesetz; SpkG) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 696), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) und dieser Verbandssatzung. Soweit 

das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung keine Rege-

lung treffen, finden die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 

S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) sinn-

gemäß Anwendung. 

 

(3) Der Verband trägt den Namen: 

„Zweckverband der Sparkasse SoestWerl -Sparkassenzweckverband der Städte Soest 

und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Welver und Wi-

ckede (Ruhr)“. Im Geschäftsverkehr kann er die Kurzbezeichnung „Zweckverband der 

Sparkasse SoestWerl“ führen. 

  Er hat seinen Sitz in Soest. 
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(4) Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, Münster. 

 

 

§ 2 

Zweck, Haftung 

 

(1) Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder.  

 

(2) Zu diesem Zweck wird die jetzige Sparkasse Soest und die jetzige Sparkasse Werl verei-

nigt. Die Vereinigung erfolgt gemäß § 27 Abs. 1 SpkG in der Weise, dass mit Wirkung 

vom 01.01.2018 (vermögensrechtlicher Verschmelzungsstichtag gem. § 27 Abs. 3 Satz 3 

SpkG) das Vermögen der Sparkasse Werl im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die 

Sparkasse Soest (aufnehmende Sparkasse) übergeht.  

Der Sparkassenzweckverband SoestWerl ist ab 01.01.2018 Träger der Sparkasse 

SoestWerl - nachfolgend „Sparkasse“ genannt.  

 

(3) Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in irgendeiner Gesellschaftsform eine 

Sparkasse oder ein anderes Institut i.S.d. KWG betreiben oder sich an einem solchen Un-

ternehmen beteiligen. 

 

(4) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Bestim-

mungen des Sparkassengesetzes NRW. Für die Haftung der Mitglieder untereinander 

gilt § 13 Abs. 2 dieser Satzung. 

 

 

§ 3 

Organe 

 

Organe des Verbandes sind 

a) die Verbandsversammlung und 

b) der Verbandsvorsteher. 

 

 

§ 4 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht bis zum Ende der laufenden Kommunalwahlperiode 

aus 41 Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmitglieder  
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- Stadt Soest   13 Vertreter 

- Stadt Werl   7 Vertreter 

- Gemeinde Bad Sassendorf 4 Vertreter 

- Gemeinde Ense   2 Vertreter 

- Gemeinde Lippetal  4 Vertreter 

- Gemeinde Möhnesee  4 Vertreter 

- Gemeinde Welver  4 Vertreter 

- Gemeinde Wickede (Ruhr) 3 Vertreter 

 

(2) Die Verbandsversammlung besteht in den ab 2020 beginnenden Kommunalwahlperio-

den aus 33 Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmitglie-

der  

- Stadt Soest   10 Vertreter 

- Stadt Werl   7 Vertreter 

- Gemeinde Bad Sassendorf 3 Vertreter 

- Gemeinde Ense   2 Vertreter 

- Gemeinde Lippetal  3 Vertreter 

- Gemeinde Möhnesee  3 Vertreter 

- Gemeinde Welver  3 Vertreter 

- Gemeinde Wickede (Ruhr) 2 Vertreter 

 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbands-

mitglieder für die Dauer ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften 

der Verbandsmitglieder bestellt. Auf das dem einzelnen Verbandsmitglied zustehende 

Kontingent an Verbandsvertretern ist das Mitglied gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 a. E. GkG bzw. 

der von diesem benannte Vertreter anzurechnen. In gleicher Weise ist für jedes Mitglied 

der Verbandsversammlung eine stellvertretungsberechtigte Person zu bestellen, die bei 

Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben wahrnimmt. 

 

(4) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzungen der 

Wahl wegfallen oder ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung eintritt. Scheidet ein Mit-

glied vor Ablauf der Wahlzeit aus, wird der Nachfolger auf Vorschlag der Gruppe des be-

troffenen Verbandsmitgliedes gewählt, die den Ausscheidenden zur Wahl vorgeschlagen 

hatte. 
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§ 5 

Ausschließungsgründe 

 

Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören: 

a) Dienstkräfte der Sparkasse. 

b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Kommanditisten, Mitglieder 

des Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der Vertreterversamm-

lung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten von Unter-

nehmen sind, die gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben oder vermitteln oder andere 

Finanzdienstleistungen erbringen, oder die für Verbände dieser Unternehmen tätig sind 

oder vergleichbare Tätigkeiten ausüben. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in Verwal-

tungs- oder Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das 

Land, ein Landschaftsverband oder ein Sparkassen- und Giroverband an der Träger-

schaft beteiligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und der mit den öffentlich-

rechtlichen Kreditinstituten im Verbund stehenden Unternehmen. 

c) Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Post 

AG.  

d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien.  

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder eines Vermögensvergehens ein 

Strafverfahren rechtshängig oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und solange 

nach dem Gesetz über das Bundeszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt werden 

darf, oder die als Schuldner in den letzten zehn Jahren in ein Insolvenzverfahren oder 

ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt waren oder 

noch sind. 

 

 

§ 6 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-

vertreter. Sie dürfen nicht der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehören.  

 

(2) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters werden die Aufgaben des Vor-

sitzenden von dem ältesten Mitglied der Verbandsversammlung wahrgenommen. 
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§ 7 

Aufgaben der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Verbandes, soweit 

sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt. Insbesondere wählt sie den Vorsitzenden und 

die Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter und entscheidet über die in § 8 

Abs. 2 SpkG bezeichneten Angelegenheiten der Sparkasse. 

 

 

§ 8 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch 

einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Verbandsvorsteher oder 

von mindestens einem Fünftel der Mitglieder der Verbandsversammlung bei dem Vor-

sitzenden schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt wird. 

 

(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so rechtzeitig abgesandt werden, dass sie 

den Mitgliedern mindestens 7 Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist kann in dringen-

den Fällen abgekürzt werden. Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten, die vom 

Vorsitzenden aufzustellen ist. 

 

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind grundsätzlich öffentlich. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher oder der Stellvertreter des Verbandsvorstehers sowie die Mit-

glieder des Sparkassenvorstandes nehmen an den Sitzungen der Verbandsversammlung 

mit beratender Stimme teil. 

 

(5) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellver-

treter und mehr als die Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussun-

fähigkeit kann binnen einer Woche zur Erledigung der gleichen Tagesordnung eine neue 

Sitzung einberufen werden. Bei dieser Sitzung ist die Verbandsversammlung ohne 

Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Ein-

ladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hinzuweisen. 

 

(6) Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit einfa-

cher Stimmenmehrheit der Erschienenen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 

als abgelehnt.  
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(7) Über das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom Vorsitzen-

den und einem weiteren Mitglied zu unterschreiben. 

 

 

§ 9 

Verbandsvorsteher 

 

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung 

aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorge-

setzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder leitenden Bediensteten der Ver-

bandsmitglieder gewählt.  

 

(2) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, 

der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwal-

tung des Zweckverbandes, unterzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der von 

der Verbandsversammlung beschlossenen Satzungen und vertritt den Zweckverband 

gerichtlich und außergerichtlich.  

 

 

§ 10 

Tätigkeitsdauer 

 

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer Wahlperiode bis zur Neuwahl der Or-

gane im Amt. 

 

 

§ 11 

Rechtsgeschäftliche Erklärungen 

 

Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie 

sind vom Verbandsvorsteher und seinem Vertreter oder einem von der Verbandsversamm-

lung zu bestimmenden Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen. 
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§ 12 

Haushaltsjahr 

Deckung des Aufwandes 

 

(1) Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. 

 

(2) Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwaltungsarbeiten für den Verband aus. 

 

(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbandes werden von der 

Sparkasse getragen. 

 

 

§ 13 

Jahresüberschuss, Haftung 

 

(1) Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG zugeführte Teil des Jahresüber-

schusses wird den Mitgliedern im folgenden Verhältnis zugeteilt: 

 

a) Verteilung von Geschäftsjahr 2018 bis einschließlich Geschäftsjahr 2021: 

80% Zweckverband der Sparkasse Soest (alt) 

20% Zweckverband der Sparkasse Werl (alt) 

Verteilung innerhalb der Altsparkassen nach dem unter c) aufgeführten Modus. 

 

b) Ab dem Geschäftsjahr 2022 wird der unter c) aufgeführte Modus als Verteilungs-

schlüssel über alle Verbandsmitglieder angewendet. 

 

c) Modus: 

• 60% auf Basis der wohnsitzbezogenen Einlagen (ausgenommen Einlagen 

von Kreditinstituten, institutionellen Einlegern, dem Kreis Soest und Einla-

gen von Kunden mit Wohnsitz außerhalb des Trägergebietes) 

• 40% auf Basis der Einwohnerzahlen 

 

Die zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für die in § 25 Abs. 3 SpkG festgeleg-

ten Zwecke zu verwenden. 

 

(2) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach dem 

in Abs. 1 angegebenen Verhältnis. 

 

 



Entwurf Stand: 19.01.2017 

 

- 8 -  

§ 14 

Satzungsänderungen 

 

(1) Eine Änderung dieser Satzung bedarf eines Beschlusses der Verbandsversammlung mit 

2/3 Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl. Die Satzungsänderung ist der in § 17 

dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 

(2) Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, am Tage nach 

ihrer Bekanntmachung in Kraft (§ 19 dieser Satzung). 

 

 

§ 15 

Veränderungen im Mitgliederbestand 

 

In den Verband können weitere Mitglieder aufgenommen werden, auch können Mitglie-

der aus dem Verband ausscheiden. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitgliedes sollen 

möglichst nur zum Anfang bzw. Ende eines Haushaltsjahres erfolgen und erfordern eine 

Satzungsänderung. 

 

 

§ 16 

Auflösung des Verbandes 

 

(1) Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss der Verbandsversammlung mit 2/3 

Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl und die Genehmigung der in § 17 dieser 

Satzung bezeichneten Aufsichtsbehörde erforderlich. 

 

(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auflösung des Verbandsvermögens ob-

liegen dem Verbandsvorsteher. Die hiernach sich ergebenden Überschüsse oder Fehlbe-

träge werden entsprechend den in § 13 bestimmten Beteiligungsverhältnissen auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt. 

 

 

§ 17 

Staatsaufsicht 

 

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Aufsichtsbehörde ist gemäß § 29 Abs. 1 

Ziff. 2 GkG die Landrätin des Kreises Soest. 
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§ 18 

Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im  Amtsblatt des Regierungsbezirks Arnsberg.  

 

 

§ 19 

Inkrafttreten dieser Satzung 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung, jedoch frühestens am 

01.01.2018 in Kraft. 
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Festsetzung verkaufsoffener Sonntage in Werl im Jahre 2017 und 

Erlass einer neuen Ordnungsbehördlichen Verordnung 

 
In seiner Sitzung am 16.02.2017 hat der Rat den Erlass einer 
Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass im Jahr 2017 in der Wallfahrtsstadt Werl beschlossen. An den 
vier Sonntagen 

09.04.2017  „Autofrühling“, 
11.06.2017 „Siederfest“, 
11.06.2017 „Michaeliswoche“ und 
05.11.2017 „Werler Münztag“ 
wurde damit den Geschäften in der Innenstadt im Bereich der Straßen 
Steinerstraße, Walburgisstraße und Marktplatz sowie in Büderich im Bereich der  
Budberger Straße die Öffnung von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt.   

 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung (ObVO) wurde im Amtsblatt 3, 9. Jahrgang 
der Wallfahrtsstadt Werl veröffentlicht und war somit geltendes Recht. 
 
Im Vorfeld des Autofrühlings meldete sich Ende März die Vereinigte 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bezirk Hamm-Unna bei der Verwaltung und 
kündigte an, die bestehende Satzung beklagen zu wollen. Der Hauptgrund hierfür 
war, dass durch die Einbeziehung der „Budberger Straße“ in die ObVO das 
Möbelhaus Turflon an den vier verkaufsoffenen Sonntagen öffnen durfte. Die 
ver.di sah jedoch den räumlichen Bezug zwischen der Fußgängerzone und der 

Budbeger Straße als nicht gegeben an. 
In einem persönlichen Gespräch zwischen einem Mitarbeiter der  Verwaltung und 
zuständigen Gewerkschaftssekretärin von ver.di am 29.03.2017 konnte erreicht 
werden, dass ver.di zunächst auf eine Klageerhebung verzichtet. Hierfür waren 
zwei Voraussetzung maßgeblich:  

• Das Möbelhaus Turflon gab eine Erklärung ab, nicht am Autofrühling zu 
öffnen. 

• Die Verwaltung erklärte, zur nächsten regulären Sitzung dem Rat der 
Wallfahrtsstadt Werl am 26.04.2017 eine neue ObVO für die restlichen drei 



Sonntage zur Beschlussfassung vorzulegen, in der die Budberger Straße  

nicht mehr enthalten ist. Als Folge hieraus kann das Möbelhaus Turflon an 
den verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2017 nicht mehr teilnehmen. 

 
Daraufhin wurden noch am 29.03.2017 die Träger öffentlicher Belange von der 
Verwaltung schriftlich um Stellungnahme zur geplanten Öffnung der 
Verkaufsstellen in der Innenstadt für die drei restlichen verkaufsoffenen 
Sonntage im Jahr 2017 gebeten. 
Die evangelische Kirchengemeinde, die kath. Propsteigemeinde, die Industrie- 
und Handelskammer Arnsberg sowie der Handelsverband Südwestfalen teilten 

mit, dass sie keine Bedenken hiergegen erheben. 
Eine Antwort der ver.di lag bis zur Erstellung dieser Vorlage nicht vor. 
 
Das Gebiet, in dem an den drei o. g. Sonntagen im Jahr 2017 die 
Sonntagsöffnung erlaubt sein soll, ist im Plan, der dem Entwurf der 
Ordnungsbehördlichen Vorordnung beigefügt ist, ersichtlich. 
 
Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, die verbliebenen drei verkaufsoffenen Sonntage 11. Juni, 
24. September und 05. November 2017 als verkaufsoffenen Sonntage für das 
restliche Jahr 2017 in Werl festzusetzen und eine neue entsprechende 
Ordnungsbehördlichen Verordnung (sh. Anlage) zu erlassen.  
 
 



 

 
 

           Anlage 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung  

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass im 

Jahr 2017 in der Wallfahrtsstadt Werl vom … 

 
Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW S. 516/SGV. 
NRW 7113), zuletzt geändert durch geändert durch Gesetz vom 30.04.2013 (GV. 
NRW. S. 208), in Verbindung mit §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) vom 

13.05.1980 (GV. NRW S. 528/SGV. NRW 2060), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1062), wird aufgrund des Beschlusses des Rates 
vom 16.02.2017 für die Wallfahrtsstadt Werl verordnet: 
 

§ 1 
Verkaufsstellen in der Wallfahrtsstadt Werl dürfen aus Anlass des „Siederfestes“ 
am 11.06.2017, im Rahmen der Michaeliswoche am 24.09.2017 und des „Werler 
Münztages“ am 05.11.2017 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr in dem auf dem 

beiliegenden Plan gekennzeichneten Bereich der Innenstadt geöffnet sein. 
 
 

§ 2 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 

Verkaufsstellen außerhalb der zugelassenen Geschäftszeiten und außerhalb 
der zugelassenen Bereiche offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere 
als die zugelassenen Waren verkauft.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Ladenöffnungsgesetz mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 

 

 
§ 3 

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt an diesem Tage die Ordnungsbehördliche Verordnung über 
das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass im Jahr 2017 in der 
Wallfahrtsstadt Werl vom 16.02.2017 außer Kraft. 
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Titel:  
 

Walburgisschule und Sporthalle  
hier: Ermittlung genauer Baukosten für die beiden Alternativen "Sanie-

rung" oder "Neubau" im Rahmen der Entscheidungsfindung für die geplan-
te Schulbaumaßnahme 
 

 
Sachdarstellung: 

 
Die Baumaßnahme Walburgisschule wird in jedem Fall mehrere Millionen Euro 
umfassen - unabhängig von der Entscheidung für eine Sanierung oder für einen 

Neubau – und damit gleichzeitig das größte städtische Bauvorhaben der letzten 20 
Jahre sein. Entsprechend gilt es für Politik und Verwaltung im Rahmen der Ent-

scheidungsfindung verschiedene Alternativen – unter Einbeziehung von Schule und 
Schulaufsicht – auszuloten und unter Berücksichtigung der Gesamtverantwortung 
für die Wallfahrtsstadt Werl gegeneinander abzuwägen. 

 
Im vergangenen Jahr wurde das Architekturbüro Weicken mit einer Machbarkeits-

studie für verschiedene Alternativen der Baumaßnahme der Walburgisschule an 
verschiedenen Standorten beauftragt. Die Kosten wurden dabei mittels pauschalier-
ter Richtwerte pro qm Bruttogeschossfläche ermittelt (für die Sanierung rd. 1.000 € 

pro qm; für den Anbau rd. 2.000 € pro qm; für den Neubau rd. 2.100 € pro qm; für 
den Turnhallenneubau rd. 1.900 € pro qm). 
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Im Schul- und Sportausschuss am 23.03.2017 stellte die Verwaltung die überarbei-

tete Variante „Sanierung der Walburgisschule mit Anbau, ohne Turnhalle“ 
vor. Hierbei blieb die Sporthalle außen vor, da zunächst nur die Schulbauvarianten 

betrachtet werden sollten. 
 

Planungsgrundlage war das von Schule und Schulaufsicht erstellte Konzept vom 
22.02.2017, welches sich auch in dem Papier der Schule vom 31.03.2017 als 
„Kompromisslösung“ bzw. „Sanierungsvariante“ wiederfindet (s. Anlage). 

Gegenüber der Sanierungsvariante in der Machbarkeitsstudie wurden in der überar-
beiteten Sanierungsvariante Schulraumbedarfe reduziert, was auch geringere 

Eingriffe in die vorhandene Raumstruktur zur Folge hat. 
Ausgehend von den in der Machbarkeitsstudie verwendeten pauschalierten Richt-

werten ergibt sich für die überarbeitete Variante „Sanierung der Walburgisschule 
mit Anbau, ohne Turnhalle“ ein Gesamtwert von rd. 9,2 Mio. Euro. 
 

Im letzten Schulausschuss wurde diese Alternative sowohl unter finanziellen wie 
auch unter pädagogischen Aspekten diskutiert, auch im Hinblick auf die Neubau-

variante, für welche in der Machbarkeitsstudie ohne Turnhalle eine Summe von 
12,7 Millionen veranschlagt wurde. 
 

Die Kostenschätzung der Maßnahmevarianten auf der Grundlage von Richtwerten 
wurde von der Politik jedoch als nicht ausreichend empfunden vor dem Hintergrund 

des Gesamtvolumens der Maßnahme. Zudem wurde die Verwaltung auch gebeten, 
Schule und Sporthalle gemeinsam zu betrachten. 
 

Begrüßt wurde von der Politik das Vorhaben der Verwaltung, sowohl für die im 
letzten Schul- und Sportausschuss beschlossene Baumaßnahme an der Petrischule 

wie auch für das Vorhaben Walburgischule einen Projektsteuerer zu beauftragen 
und zudem für die Walburgisschule ein Schadstoffkataster in Auftrag zu geben. 
 

Nach intensivem Austausch über die pädagogischen Erfordernisse bezüg-
lich der Raumbedarfe und der Raumkonzepte, wurden Schule und Verwal-

tung bis zur Ratssitzung am 26.04.2017 um die Erledigung folgender Auf-
gaben gebeten bzw. mit diesen beauftragt:  
 

• Die Schule fertigt für die Variante Neubau nochmals ein Raumbedarfs-
konzept. 

 
• Die Verwaltung ermittelt den Umfang der notwendigen Planungskosten zur 

Errechnung konkreterer Maßnahmekosten für die Alternativen „Sanierung 

plus Anbau“ und „Neubau“, wobei die Sporthallen hier jeweils mit berücksich-
tigt werden sollen. 

 
• Die Verwaltung erstellt zu nächsten Ratssitzung eine Entscheidungsvorlage 

für das weitere Procedere. 

 
Die Schule leitete der Politik und Verwaltung das Ergebnis ihrer Arbeit vom 

31.03.2017 zu. Die Schule stellte hierbei die Sanierungsvariante vom 22.02.2017 
(Kompromisslösung) einer Neubauvariante gegenüber. Bei dieser Neubau-

Variante geht die Schule mit zwei weiteren Klassenräumen nebst Lernbüros so-
wie ergänzenden Betreuungsflächen noch über die seinerzeitige Neubau-Variante 
von Büro Weicken hinaus. 
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Im Ergebnis spricht sich die Schule für den Neubau der Schule sowie für den Bau 

einer Zweifachturnhalle aus. 
(s. Anlage: „Machbarkeitsstudie vs. Kompromiss WalburgisGrundschule“ 

(Neubau vs. Sanierung)) 

 
Im weiteren Prozess werden die in dem Papier der Schule vom 31.03.2017 auf-

gezeigten Varianten „Sanierung der Schule mit Anbau plus Sanierung der 
Gymnastik- und Sporthalle“ sowie der „Neubau der Schule plus Bau einer 

Zweifachsporthalle“ betrachtet. 
 
Für die Ermittlung der konkreten Baukosten sind im Einzelnen folgende Beauftra-

gungen notwendig: 
 

1. Schadstoffkataster 
Hier sind Kosten in Höhe von rd. 30.000 Euro einzuplanen. 

2. Projektsteuerer 

Der Auftrag für den Projektsteuerer zur Vorbereitung und Planung des 
Vorhabens ist vor dem Hintergrund des Gesamtvolumens der Maßnahme 

europaweit auszuschreiben und wird sich nach derzeitiger Schätzung ver-
mutlich auf rd. 250.000 Euro belaufen.  

3. Architektur- und Ingenieurleistungen für beide Alternativen 

a. Sanierung der Schule mit Anbau plus Sanierung der Gymnastik- und 
Sporthalle 

Die Kosten werden rd. 600.000 Euro betragen. 
b. Neubau der Schule plus Bau einer Zweifachsporthalle 

Je nach Ausgang des Verhandlungsverfahrens mit Teilnehmerwettbe-

werb ist für die zusätzliche Berechnung der Alternative „Neubau von 
Schule und Zweifachhalle“ voraussichtlich mit weiteren Kosten von rd. 

300.000 Euro zu rechnen. 
 Auch diese Leistungen sind aufgrund des Auftragsvolumens europaweit 

auszuschreiben und werden dabei stufenweise beauftragt. Die genannten 

Kosten beinhalten die Leistungen bis zur Entwurfsplanung (Leistungsphase 
3 gem. HOAI). 

 
Im Haushalt 2017 stehen Planungskosten in Höhe von 750.000 Euro zur Verfü-
gung und es gibt für den Haushalt 2018 eine Verpflichtungsermächtigung eben-

falls in Höhe von 750.000 Euro. Insgesamt stehen damit Mittel für Planungskos-
ten in Höhe von 1,5 Mio. Euro für die Baumaßnahme bereit. 

 
Im Rahmen der Finanzierung aller anstehenden Baumaßnahmen im Schulbereich 

werden die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (rd. 2,8 Mio. für die 
Wallfahrtsstadt Werl), Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (rd. 
1,8 Mio. Euro) sowie zinsgünstige Kredite der NRW Bank genutzt.  

 
Nach Vorliegen der konkreten Bau- bzw. Maßnahmekosten werden die haushalts-

rechtlichen Auswirkungen der Alternativen „Sanierung“ und „Neubau“ geprüft 
sowie die jeweilige Wirtschaftlichkeit betrachtet. 
 

Im laufenden Unterschutzstellungsverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz 
liegt noch keine Entscheidung zur Denkmalfrage der Walburgisschule vor. Auf der 

Grundlage des Beschlusses des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 
01.03.2017 teilte die Verwaltung mit Schreiben vom 15.03.2017 dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mit, dass sich die Wallfahrtstadt Werl als 
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Untere Denkmalbehörde nicht der Auffassung des LWL anschließt und nicht be-

absichtigt, das o. g. Objekt in die Denkmalliste einzutragen. Die Wallfahrtsstadt 
Werl hat um Mitteilung gebeten, ob der LWL nunmehr innerhalb der nächsten 

zwei Monate von der Möglichkeit Gebrauch machen wird, eine Entscheidung der 
Obersten Denkmalbehörde herbeizuführen. Es liegt im Ermessen des Direktors 
des Landschaftsverbandes, ob eine Ministeranrufung stattfindet. 

 
Aktuell sind sowohl die Ausschreibung des Projektsteuerers sowie die Beauftra-

gung eines Schadstoffkatasters in Arbeit. Im nächsten Schritt wird gemeinsam 
mit dem Projektsteuerer die europaweite Ausschreibung für die oben beschriebe-
nen Architektur- und Ingenieurleistungen vorgenommen, wobei die Beauftragung 

der Zusatzleistung für die Alternative „Neubau“ optional, d.h. abhängig vom Aus-
gang der Denkmalfrage, vorgenommen werden sollte.  

 
Voraussichtlich wird das Ergebnis der Vorbereitungs- und Entwurfsplanung frü-
hestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorliegen, so dass dann - vorausge-

setzt, es ist sowohl die Alternative „Sanierung“ wie auch die Alternative „Neubau“ 
vor dem Hintergrund der Denkmalfrage möglich – eine Entscheidung über die 

Schulbaumaßnahme getroffen werden kann. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, dass die Verwaltung 
 

1. die Erstellung eines Schadstoffkatasters beauftragt  
2. die Ausschreibung für einen Projektsteuerer vornimmt  

3. die Planungsleistungen für die beiden folgenden Alternativen beauftragt: 
a. Sanierung der Schule mit Anbau plus Sanierung der Gymnastik- und Sport-

halle 

b. Neubau der Schule plus Bau einer Zweifachsporthalle. 
 

Der zu beauftragende Architekt erstellt sodann - vorbehaltlich einer Entscheidung 
der Denkmalschutzfrage im Sinne der Stadt - Entwürfe für die beiden Alternativen 
mit den entsprechenden Kostenberechnungen nach DIN 276. 

Danach werden auf dieser Grundlage die haushaltsrechtlichen Auswirkungen der 
beiden Alternativen unter Berücksichtigung der zu nutzenden Förder- und Finanzie-

rungsmöglichkeiten dargestellt. 
 
Auf dieser Grundlage ist dann vom Schulausschuss und Rat der Wallfahrtsstadt 

Werl eine Entscheidung zu treffen, welcher Alternative - „Sanierung“ oder „Neubau“ - 
der Vorzug zu geben ist. 
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Machbarkeitsstudie vs. Kompromiss 

Walburgis-Grundschule 

„Jedes Kind hat drei Lehrer: 
Der erste Lehrer sind die anderen Kinder, 

der zweite ist der Lehrer selbst und  

der dritte Lehrer ist der Schulraum.“ 
        M. Montessori 
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Walburgisschule - Inhalt 
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Walburgisschule - Einleitung 
Seit über 20 Jahren wird das Thema der nötigen Sanierung der Walburgisschule in der 

Stadt Werl besprochen und diese in Aussicht gestellt. 

Zwingende Maßnahmen wurden immer wieder verschoben (z. B. sanitäre Anlagen, 

Verwaltung, Vernetzung, …) Nachdem jetzt alle anderen Schulen im Kern renoviert bzw. 

saniert wurden, steht die Walburgisschule endlich im Fokus der Politik und Verwaltung. 

Um ein objektives Kriterium zu bekommen, wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 

gegeben. Schon hierfür wurde seitens der Schule ein Raumbedarf zur Verfügung gestellt, 

welcher die Grundlage für die Studie bildete. Die Machbarkeitsstudie empfahl der Politik 

und Verwaltung den Neubau am jetzigen Standort! 

Aufgrund der hohen Investitionssumme in einen Neubau wurde seitens der Verwaltung 

nach günstigeren Möglichkeiten gesucht. So entstand der Kompromissvorschlag, der  

Sanierung im Bestand. Nach grober Schätzung der Sanierungskosten zeigte sich, dass 

diese Kompromisslösung keine erhebliche Kosteneinsparung bringt. 

Daher entstand der Auftrag der Politik an die Schule, die Unterschiede des Raumbedarfs 

aus der Machbarkeitsstudie im Vergleich zum Kompromiss aufzuzeigen. Diesem Auftrag 

sind wir gerne nachgekommen und haben die Ergebnisse auf den folgenden Seiten 

dargestellt. 
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Walburgisschule – Konzeptbausteine 

Walburgisschule 

Lesekonzept 

Arbeitskreis 

Kindergarten 

Zusammenarbeit 

mit ext. Partnern 

Elterncafe 

Individuelle Förderung 

und Unterstützung 

Streitschlichtermodell Partizipation/ 

soz. Schulqualität 

Klassenrat/ 

Schulparlament 

jahrgangsübergreifender 

Unterricht 

Nutzung neuer Medien/ 

Medienpass 

Naturwissenschaft 

und Technik 

EVA (eigenverantwortliches 

Arbeiten) 

Jekits 
Engl. Theater 

HSU (herkunftssprachl. 

Unterricht) 

EU-Obstprogramm 

Verschiedene AG`s zur 

Förderung von Neigungen und Talenten 

Drehtürmodell 

Gesunde Ernährung/ 

Ernährungsführerschein 

ehrenamtliche Helfer 

und Unterstützer 

Patensystem 

Betreuungen 

Offene Willkommenskultur 

Klasse 2000 

Erasmus+ 

Elternmitarbeit 

Helfersysteme 

Kooperation mit verschiedenen 

außerschulischen Partnern 

Lehrerteams 

Förderverein verlängerte Lernzeit Offener Eingang Orchesterführerschein 
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Walburgisschule - Gegenüberstellung 
Sanierung Walburgisschule 

 

Allgemeiner Unterrichtsbereich: 

 - 12 Klassenräume (6 mit Nebenraum) 

 davon - 11 im Altbau 

  - 1 im Anbau mit 80m² 

 

Spezialisierte Unterrichtsbereiche: 

 - 1 Sachunterrichtsraum (Keller) 

 - 1 Bücherei/Leseraum (Keller) 

 - 1 Computerraum (im Anbau, 80m², 

  auch nutzbar als Klassenraum bei evtl. 4-Zügigkeit) 

 - 1 Englischraum (im Anbau, 80m², 

  auch nutzbar als Klassenraum bei evtl. 4-Zügigkeit) 

 - 1 Kunstraum (Keller) 

 - 1 Musikraum (weiterhin in der Aula) 

 - 1 Raum für Sozialpädagogen 

 - 1 Raum für Sonderschulpädagogen 

 (neu: im jetzigen Verwaltungstrakt) 

 - 4 Differenzierungsräume 

 (neu: im jetzigen Verwaltungstrakt) 

 

 

Neubau Walburgisschule 
 

Allgemeiner Unterrichtsbereich: 

 - 14 Klassenräume mit 80m² 

  - 7 Nebenräume mit 40m², jeweils zugänglich 

  von 2 Klassenräumen 

  - alternativ 14 Nebenräume mit 20m² 

 

Spezialisierte Unterrichtsbereiche: 

 - 1 Sachunterrichtsraum + Nebenraum f. Technik 

 - 1 Bücherei/Leseraum  

 - 1 Computerraum  

 - 1 Englischraum  

 - 1 Kunstraum 

 - 1 Musikraum 

 - 1 Trainingsraum / Ruheraum 

 - 1 Raum für Sozialpädagogen 

 - 1 Raum für Sonderschulpädagogen 

 - 4 Differenzierungsräume 
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Walburgisschule - Gegenüberstellung 
Sanierung Walburgisschule 

 

Sonstige Funktionsräume: 

 - 1 Kopierraum 

 - 1 Materialraum 

 - ausreichende Lehrertoiletten 

 - ausreichende Kindertoiletten 

 - ausreichende Personaltoiletten 

 - 1 Archiv 

 - 1 Hausmeisterwerkstatt 

 - 1 Milchraum 

 - 1 Lagerraum 

 - Technikräume (Heizung) 

 - 1 Waschraum für Waschmaschine/Trockner  

 - 3 Putzmittelräume, je einer auf jeder Etage 

- Erste-Hilfe-Raum 

 - Aufzug 

 

Gemeinschaftsräume: 

 - 1 Aula 

 - Pausengelände 

 - Eingangshalle 

 

 

Neubau Walburgisschule 
 

Sonstige Funktionsräume: 

 - 1 Kopierraum 

 - 1 Materialraum 

 - ausreichende Lehrertoiletten 

 - ausreichende Kindertoiletten 

 - ausreichende Personaltoiletten 

 - 1 Archiv 

 - 1 Hausmeisterwerkstatt 

 - 1 Milchraum 

 - 1 Lagerraum 

 - Technikräume (Heizung) 

 - 1 Waschraum für Waschmaschine/Trockner  

 - 3 Putzmittelräume, je einer auf jeder Etage 

- Erste-Hilfe-Raum 

 - Aufzug 

 

Gemeinschaftsräume: 

 - 1 Aula + Stuhllager 

 - Pausengelände 

 - Eingangshalle 
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Walburgisschule - Gegenüberstellung 
Sanierung Walburgisschule 

 

Team-, Personal- und Beratungsräume:  

 - 1 gr. Lehrerzimmer 

 - Büro Rektor 

 - Büro Konrektor 

 - 1 Sekretariat 

 - Büro Hausmeister 

 

Betreuungsräume 

 - gut ausgestattete Betreuung 

 - 3 Dinoclub-Gruppen 

 - 5 OGS-Gruppen  

 - 1 Schulkinderhaus-Gruppe 

 - 1 Küche, nutzbar auch für Schulzwecke 

 - 2 Essensräume für 30-40 Kinder 

 - Lagerraum für Spielgeräte 

 

Dachboden 

 - Lagerraum für Theaterfundus 

 

Turnhalle und Gymnastikhalle 

    

 

 

Neubau Walburgisschule 
 

Team-, Personal- und Beratungsräume:  

 - 1 gr. Lehrerzimmer 

 - Büro Rektor 

 - Büro Konrektor 

 - 1 Sekretariat 

 - Büro Hausmeister 

 - 1 Elternsprechraum 

 

Betreuungsräume 

 - gut ausgestattete Betreuung 

 - 3 Dinoclub-Gruppen 

 - 5 OGS-Gruppen  

 - 1 Schulkinderhaus-Gruppe 

 - 1 Küche, nutzbar auch für Schulzwecke 

 - 2 Essensräume für 30-40 Kinder 

 - Lagerraum für Spielgeräte 

 

Dachboden 

 - Lagerraum für Theaterfundus 

 

2-fach Turnhalle  
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Walburgisschule - Unterschiede 

Die Unterschiede der Variante Sanierung zur Variante Neubau sind in der 

Gegenüberstellung farblich gekennzeichnet. 

 

Hier zusammengefasst die Unterschiede: 

 

 Wegfall des Computer- und Englischraums bei evtl. 4-Zügigkeit (bei Variante Sanierung) 

 Klassenraum- und Nebenraumgrößen 

 Nebenraum des Sachunterrichtsraum für Technik (im Neubau) 

 Stuhllager an der Aula (im Neubau) 

 Elternsprechzimmer (im Neubau) 

 2-fach Turnhalle 
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Walburgisschule - Fazit 

Der Hauptunterschied der beiden Varianten liegt in den Klassenraumgrößen und den 

dazugehörigen Nebenräumen! Um die besten Voraussetzungen für eine moderne, nach 

aktuellen pädagogischen Grundsätzen geplante und nachhaltige Grundschule zu 

ermöglichen, sind große Klassenräume mit Nebenräumen sehr wichtig. Die Klassenräume 

sind weiterhin der Hauptlernraum der Kinder, hier findet ca. 90% des Unterrichts statt. Die 

überwiegende Zeit, ca. 60%, bewegen sich die Kinder dabei frei im Raum, um z. B. mit einem 

Partner oder einer Gruppe zu arbeiten, im Stuhlkreis zu reflektieren, sich auszutauschen, in 

Kleingruppen gefördert zu werden. So ermöglichen uns große Klassenräume mit Nebenraum 

individuelle Förderung, gelingende Inklusion, eigenverantwortliches Arbeiten und die 

Verwirklichung vieler an unserer Schule erarbeiteter Konzepte. 

 

Darüber hinaus halten wir es für zwingend erforderlich den Neubau einer 2-fach Turnhalle 

mit den Baumaßnahmen der Walburgisschule zu verbinden. 

“If  you think education is expensive, 

wait until you see how much ignorance costs.“ 
                       Barack Obama 
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Walburgisschule - Empfehlung 

Es gibt keinen konstruktiveren Weg, die Entwicklung eines Menschen zu stimulieren und 

sein Verhalten zu beeinflussen, als die Umgebung, die man für ihn gestaltet. 

 

Die Schüler verbringen einen Großteil ihrer Kindheit in der Schule. Das Schulleben bildet 

somit einen gewichtigen Anteil jener Lebensumwelt, die Kinder nachhaltig prägt. 

 

Ziel muss es sein, Schülern und Schülerinnen nach lerntheoretischen und pädagogischen 

Grundsätzen nachhaltig gestaltete Lernräume zur Verfügung zu stellen, die die 

Erfordernisse einer zeitgemäßen Bildung hin zum eigenständigen Lernen erfüllen. 

 

Als Ergebnis dieser Gegenüberstellung und unter Berücksichtigung der dargestellten 

Kosten, schließen wir uns dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie an und fordern den 

Neubau der Walburgisschule am jetzigen Standort! 
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Antrag der Fraktion 

 

für die Sitzung   des Rates am 26.04.2017 

     des      -Ausschusses am       

 

An den 

Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Werl 

Hedwig-Dransfeld-Straße 23 

59457 Werl  

Oder: post@werl.de 

 

 

1. Es wird beantragt, Umbesetzung des Schul- und Sportausschusses.  

 

 

2. Begründung:  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grossmann, 

 

Bündnis90/Die Grünen beantragen die Umbesetzung des Schul- und 

Sportausschusses. Herr Peter Kubath folgt auf Herrn Lothar Drewke. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Schulte 

Bündnis90/Die Grünen 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen sind noch zu prüfen.  

 

 

 

3. Ansprechpartner für inhaltliche Rückfragen: Thomas Schulte 

 

 

Datum: 14.01.2017 

 

 

 

 

________________________ 
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